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Gebührentarif zum Gesetz über die Kontrolle von 
Feuerungsanlagen der Gemeinde Igis  

 

Gestützt auf Art. 5 des Gesetzes über die Kontrolle von Feuerungsan-
lagen der Gemeinde Igis vom 12. März 2000 

I. TARIF 

Art. 1 
   
einstufige Brenner Fr. 70.00 
zweistufige Brenner Fr. 90.00 

II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 2 

Dieser Gebührentarif tritt mit Gemeindevorstandbeschluss vom 21. De-
zember 2000 in Kraft. 
 
 
 

Für den Gemeindevorstand 

Der Präsident:    E. Nigg 

 

Der Gemeindeschreiber: F. Niggli 

 

Gebühren 

Inkrafttreten 


